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Kommissionshandel: Form der
Einbeziehung privater Einzel
händler in den sozialistischen 
Aufbau. K.vertrage werden zwi
schen einem sozialistischen Ein
zelhandelsbetrieb und einem pri
vaten Einzelhändler (oder Gast
wirt) abgeschlossen, der nicht 
mehr als zwei fremde Arbeits
kräfte beschäftigt. Durch den K: 
wird eine breitere Warenstreuung 
und eine bessere Versorgung der 
Bevölkerung erreicht. Die Waren 
bleiben bis zum Verkauf Eigen
tum des sozialistischen Handels. 
Zur Deckung des Aufwands sowie 
zur Erzielung eines Gewinns er
hält der Kommissionshändler 
eine vertraglich vereinbarte Pro
vision. Handelsbetriebe mit einer 
größeren Anzahl fremder Arbeits
kräfte können über die staat
liche Beteiligung in die sozialisti
sche Entwicklung einbezogen 
werden. In der DDR gab es 1966 
20 600 Kommissionshändler, die 
einen Einzelhandelsumsatz von 
fast 4,5 Md. MDN realisierten. 
In kapitalistischen Ländern ist 
der K. eine Form des Ein- 
und Verkaufs von Waren auf 
fremde Rechnung, eine verbrei
tete Form der Groß- und Einzel
handelstätigkeit privater Han
delsbetriebe.

kommunale Selbstverwaltung: Or
ganisationsgrundsatz des bürger
lichen Staates, der den Gemein
den (Kommunen) das Recht zu
gesteht, auf ihrem Aufgaben
gebiet bestimmte meist eng be
grenzte Aufgaben in eigener Ver
antwortung selbständig zu ent
scheiden. Dabei ist die k. S. über
all an die geltenden Gesetze (die 
Äußerungen der zentralen Staats
gewalt) gebunden und wird not
falls gewaltsam der reaktionären 
gesamtstaatlichen Zielsetzung un
terworfen. Die Mittel und Metho
den dazu haben sich im Laufe 
der Jahrzehnte verändert bzw.
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vervielfacht. Begnügte sich z. B. 
die Bourgeoisie in Deutschland 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
noch mit den herkömmlichen ad
ministrativen Mitteln und Metho
den (staatliche Aufsicht mit Ge- 
nehmigungs-, Bestätigungs- und 
Einspruchsrecht), so änderte sich 
die Situation mit dem Erstarken 
der revolutionären Arbeiterbewe
gung und ihrem teilweise sehr 
erheblichen Einfluß auf die ört
lichen Parlamente wesentlich. Den 
Gemeinden wurden immer mehr 
Rechte entzogen, und in der Zeit 
des Faschismus wurde die k. S. 
völlig beseitigt. Formell besteht 
heute in Westdeutschland wieder 
eine k. S., doch wird diese zuneh
mend ausgehöhlt und einge
schränkt. So ist gegenwärtig die 
Methode der administrativen Be
schränkung und des bürokrati
schen Gängelns der Städte und 
Gemeinden wie auch das ökono
mische und ideologische Eindrin
gen monopolkapitalistischer Un
ternehmen in die kommunale 
Sphäre aufs höchste perfektio
niert (z. B. finanzielle Belastung 
und Ausplünderung durch Steuer
gesetze und andere finanzpoli
tische Maßnahmen, Eindringen 
von Monopolen in kommunale 
Einrichtungen, Weisungen der 
Regierungsbeamten auf dem 
Wege der sog. Staatsaufsicht, Re
glementierung durch Gesetze, an- 
geordnete Verlagerung der Ent
scheidungen von den kommuna
len Parlamenten auf die Exeku
tive wie Bürgermeister, Stadt
direktoren und viele andere For
men). Dadurch werden die west
deutschen kommunalen Organe 
immer mehr zu Bestandteilen 
des Herrschaftsapparates der Mo
nopolbourgeoisie, so daß von 
einer k. S. praktisch kaum mehr 
die Rede sein kann. Der Kampf 
vieler westdeutscher Kommunal
vertreter um eine wirkliche k. S., 
gegen deren Entrechtung durch


